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Sehr geehrter Herr Polizei- und Militärdirektor,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vorweg bedanken wir uns für die Möglichkeit der Vernehmlassungsteilnahme und erlauben 
uns nachfolgend, euch die Bemerkungen der BDP des Kantons Bern vorzulegen. 
 
 
1. Vortrag 
 
Grundsätzlich kann die BDP den wenigen Neuregelungen nur Positives abgewinnen. Einzig 
bei den Zuwendungsbereichen, den Abgrenzungs- sowie Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen hat der Regierungsrat detailliertere Definitionen auszuarbeiten respektive die Bestimmun-
gen nochmals zu überdenken. 
 
 
2. Zu den einzelnen Artikeln 
 
2.1. Zuwendungsbereiche und Abgrenzung 
 
Artikel 46 Abs. 1 lit. e KGSG 
 
Neu wird der Zuwendungsbereich e «Jugend und Gesellschaft» aufgeführt. Wie der Regie-
rungsrat im Vortrag erwähnt, gehört die «Jugend» begriffsnotwendig zur Gesellschaft. Der 
Regierungsrat will indes die «Jugend» besonders hervorheben, kann aber keine Auskunft ge-
ben, wie dies in der Beitragspraxis konkret ausgestaltet werden soll. Damit werden offenkun-
dig nicht vorhandene Begehrlichkeiten geweckt.  
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Die BDP ist der Meinung, dass das im Vortrag als Beispiel erwähnte Projekt eines Quartier-
vereines schlicht nicht stufengerecht ist. Die Streichung dieser Zuwendung bedarf einer er-
neuten Prüfung.  
 
Hingegen wäre es für den Kanton Bern dienlich, wenn allgemeine regionale Wirtschaftsförde-
rungen nach wie vor unterstützt würden. Die Streichung dieser Zuwendung ist nach Ansicht 
der BDP nochmals zu überprüfen.  
 
 
2.2. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Artikel 77 Abs. 1 KGSG 
 
Die Übergangsbestimmungen sehen vor, dass hängige, respektive laufende Verfahren umge-
hend nach neuem Recht beurteilt werden sollen. Mit anderen Worten wird hier eine Rückwir-
kung neuen Rechts stipuliert. Eine solche Regelung hat der Regierungsrat erneut zu überden-
ken, denn eine Änderung von Regeln «während des Spiels» entspricht nicht er gängigen Pra-
xis.   
 
 
3. Schlussbemerkungen 
 
Unsere Ausführungen verstehen sich ohne präjudizielle Wirkung für die zukünftige parlamen-
tarische Behandlung. Wir danken ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und behal-
ten uns ausdrücklich das Recht vor, im Rahmen der parlamentarischen Beratung in der Kom-
mission und im Parlament weitere oder andere Anträge zur vorliegenden Revision zu stellen. 
 
 
Auskunft 
Francesco M. Rappa, Grossrat 
079 550 10 56 
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